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Die Abgeordneten zum Nationalrat Dr. HÖCHTL und Kollegen 

haben am 10. November 1983 unter der Nr. 282/J eine schrift­

liche parlamentarische Anfrage an mich gerichtet, die fol­

genden Wortlaut hat: 

"Werden Sie als Eigentümervertreter auf die Geschäftsführung 

der ÖMV Aktiengesellschaft einwirken, damit die beabsichtigte 

Umweltzerstörung im Bereich des Kritzendorfer Waldes unter­

bleibt?" 

Ich beehre mich, diese Anfrage wie folgt zu beantworten: 

Die ÖMV Aktiengesellschaft ist gesetzlich verpflichtet, u.a. 

das Aufsuchen und Gewinnen von Kohlenwasserstoffen zu bewerk­

stelligen. Auf Grund der geologischen Strukturen hat die ÖMV 

daher auch im Gemeindegebiet Klosterneuburg zunächst im Auge­

biet erfolgreich Bohrungen abgeteuft. 

Die weiteren Vorhaben des Unternehmens dienen nun der Abgren­

zung der gashältigen Lagerstätte. Diesem Aufschluß dient auch 

die Bohrung "Höflein 8", auf die sich die gegenständliche An­

frage bezieht. Aus geologischen Gesichtspunkten heraus kann 

eine Verlegung der Bohrung nicht erfolgen. 
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Als die ÖMV die Möglichkeit der Zufahrt und der Schaffung des 

Bohrplatzes überprüften, hat der Gemeinderat der Stadtgemeinde 

Klosterneuburg in seiner Sitzung am 21. Oktober 1983 folgende 

Resolution einstimmig beschlossen: 

"Die Stadtgemeinde Kosterneuburg ist sich bewußt, daß Boden­

schätze im Interesse der Volkswirtschaft genützt werden müssen, 

die ÖMV ihre Schürfrechte daher beansprucht, jedoch sollten 

diese Rechte nur unter vertretbarer Belastung der Bevölkerung 

sowie geringster Eingriffe in der Natur erfolgen. Um Umwelt­

schäden und Unruhe in der Bevölkerung zu vermeiden, wird die 

ÖMV ersucht, die Möglichkeiten einer anderen Trassenführung zu 

prüfen, alle gepUillten Vorhaben ihrerseits im Gerneindegebiet von 

Klosterneuburg der Stadtverwaltung zeitgerecht zur Kenntnis zu 

bringen bzw. das Einvernehmen herzustellen, sowie alle behörd­

lichen Bewilligungen bekanntzugeben". 

Eine einstimmige Ablehnung irgendeiner Trasse ist somit nicht 

erfolgt. Die ÖMV hat sich als Reaktion auf diese Resolution be­

reit erklärt, die Zufahrt zur Bohrstelle neu zu planen, soferne 

die für die Trassenführung erforderlichen Zustimmungen gegeben 

werden. 

Die ÖMV wird im Einvernehmen mit den Grundeigentümern, der Ge­

meinde und den zuständigen Behörden eine Lösung ausarbeiten, die 

den vorliegenden Interessen weitestgehend entgegenkommt und die 

für die öMV tragbar erscheint. Bei Vorliegen der oben erwähnten 

Zustimmungen ist die ÖMV selbstverständlich auch bereit, die 

Waldandacht in Kritzendorf zu umfahren. 

Das Unternehmen wird bei der Schaffung des Bohrplatzes ebenso 

größtmögliche Rücksicht auf den Baumbestand nehmen. 
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